
Einladung zur Einwohner- und  
Bürgergemeindeversammlung  
der Gemeinde Eptingen 
 

Donnerstag, 26. Juni 2025 im Gemeindesaal  
Schulstrasse 5, 4458 Eptingen 
 

19.30 Uhr Bürgergemeinde 
20.00 Uhr Einwohnergemeinde 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Gemeindeverwaltung    Telefon: 062 299 12 62 
Schulstrasse 5     Fax:  062 299 00 14 
4458 Eptingen     E-Mail: gemeinde@eptingen.ch 
      Internet: www.eptingen.ch  
     
Öffnungszeiten: 
 

Schalter: Mo: 09.00 – 11.00 Uhr  Telefon: Mo: 09:00 – 11.00 Uhr 
 Di: 16.00 – 18.00 Uhr    DI: 14.00 – 18.00 Uhr 
 Do: 09.00 – 11.00 Uhr    Do: 09.00 – 11.00 Uhr 
  14.00 – 16.00 Uhr     14.00 – 16.00 Uhr 
 

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Eptingen 

mailto:gemeinde@eptingen.ch
http://www.eptingen.ch/
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Traktanden der Bürgergemeindeversammlung 
1. Genehmigung des Protokolls der Bürgergemeindeversammlung vom 

22. November 2024 
2. Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2024 
3. Verschiedenes                                                                   

 
 
 
Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung 

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung 
vom 22. November 2024 

2. Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2024 
3. Gemeindeinitiative «Für eine faire Beteiligung aller Kantone an der 

Universität Basel (Uni-Finanzierungs-Initiative)» 
4. Verschiedenes 
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Ausführungen zu den Traktanden der Bürgergemeindeversammlung 
 

Genehmigung des Protokolls der Bürgergemeindeversammlung vom 
22. November 2024 Traktandum Nr. 1 
 

Gestützt auf §5 des Verwaltungs- und Organisationsreglements der Gemeinde Eptin-
gen, beantragt der Gemeinderat der Versammlung nur das Beschlussprotokoll zu ver-
lesen. Das Beschlussprotokoll wurde im Mitteilungsblatt Dezember 2024 publiziert. 
Das ausführliche Protokoll kann während den Schalterstunden auf der Gemeindever-
waltung eingesehen werden.  
 
Der Gemeinderat beantragt, nur das Beschlussprotokoll zu verlesen und das Proto-
koll der Bürgergemeindeversammlung vom 22. November 2024 zu genehmigen. 
 

Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2024  
  Traktandum Nr. 2 
 

Die Rechnung 2024 schliesst bei einem Ertrag von CHF 40'601.97 und einem Aufwand 
von CHF 4'083.25 mit Ertragsüberschuss von CHF 36'518.72 ab. Budgetiert wurde ein 
Ertragsüberschuss (Gewinn) von CHF 3'810. Die detaillierte Jahresrechnung 2024 kann 
auf der Gemeindeverwaltung bezogen, oder auf der Homepage www.eptingen.ch her-
untergeladen werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Rechnung 2024 zu genehmigen. 
  

http://www.eptingen.ch/
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Verschiedenes  
 Traktandum Nr. 3 
 

Der Gemeinderat informiert über aktuelle Themen. 
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Ausführungen zu den Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung 

 

Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 
22. November 2024 Traktandum Nr. 1 
 

Gestützt auf §5 des Verwaltungs- und Organisationsreglements der Gemeinde Eptin-
gen, beantragt der Gemeinderat der Versammlung nur das Beschlussprotokoll zu ver-
lesen. Das Beschlussprotokoll wurde im Mitteilungsblatt Dezember 2024 publiziert. 
Das ausführliche Protokoll kann während den Schalterstunden auf der Gemeindever-
waltung eingesehen werden.  
 
Der Gemeinderat beantragt, nur das Beschlussprotokoll zu verlesen und das Proto-
koll der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2024 zu genehmigen. 
 

Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2024  
  Traktandum Nr. 2 
 

Die Rechnung 2024 der Einwohnergemeinde schliesst wie folgt ab: 
 
Erfolgsrechnung 
Die Rechnung 2024 schliesst bei einem Ertrag von CHF 3'191'307.26 und einem  
Aufwand von CHF 3'022'857.99 mit einem Ertragsüberschuss (Gewinn) von  
CHF 168'449.27 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss (Verlust) von  
CHF 464'060.00. Der Gewinn wird auf das Eigenkapital vorgetragen. 
 
Die grössten Abweichungen zum Budget: 
•  CHF 146’000  Der Beitrag an die Kreisschule TED ist gegenüber dem Vorjahr, auf-

   grund der geringeren Anzahl Kinder im Verhältnis zu den Gemein-
   den Diegten und Tenniken, wesentlich tiefer ausgefallen. 

•  CHF 95'000 Bei der Position (Leistungen an das Alter) wurde bei den Zusatzbei-
   trägen an EL-Bezüger im Budget mit Ausgaben von CHF 85'000  
   gerechnet. Die effektiven Kosten im Jahr 2024 lagen jedoch bei  

    CHF 34'263.20. Zudem hat man nicht budgetierte Rückerstattungen 
   von Zusatzbeiträgen von total CHF 44'074.85 erhalten. Somit be-
   steht eine positive Differenz zum Budget von rund CHF 95'000. 

•  CHF 78'000 Die Kosten für die Entschädigungen an die Pflegeheime sind infolge 
   von Todesfällen rund CHF 78'000 tiefer ausgefallen als budgetiert. 

•  CHF 86'000 Die Fallkosten beim Kindes- und Erwachsenenschutz sind gegenüber 
   dem Budget um rund CHF 36'000 höher. Zudem sind die Nettoauf-
   wendungen bei der Position Asylwesen und Übriges Sozialwesen um 
   rund CHF 50'000 höher als im Jahr 2023. 
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Wasser  
Die Wasserrechnung schliesst mit einem Fehlbetrag von CHF 29'144.27 ab. Budgetiert 
war ein Fehlbetrag von CHF 33'855. Das Vermögen der Wasserkasse beträgt per Ende 
Jahr CHF 601'688.38. 
 
Abwasser 
Die Abwasserrechnung schliesst mit einem Überschuss von CHF 7'370.18 ab. Budge-
tiert war ein Überschuss von CHF 1'760. Grund für diese Abweichung sind nicht ausge-
führte Planungsarbeiten. Der Überschuss wurde dem Kapital der Abwasserkasse gut-
geschrieben. Dieses lag per Ende Jahr bei CHF 1'879'232.76. 
 
Abfall 
Die Abfallkasse schliesst mit einem Fehlbetrag von CHF 3'904.67 um CHF 1'539.67 
schlechter ab wie budgetiert. Es wurden weniger Grüngut Jahresvignetten verkauft 
wie budgetiert. Das Defizit wurde dem Kapital der Abfallkasse belastet welches per 
Ende Jahr bei noch CHF 60'111.89 lag. Im Bereich Grüngut standen den Entsorgungs-
kosten von CHF 8'631.30 eingenommene Gebühren von CHF 6'080 gegenüber. Die 
Grüngutgebühren decken auch nach der Erhöhung per 2024 nur 70.4 % der Kosten. 
 
Die detaillierte Jahresrechnung 2024 kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen, oder 
auf der Homepage www.eptingen.ch heruntergeladen werden. Zu Gunsten einer spe-
ditiven Behandlung des Traktandums beantwortet Ihnen die Verwaltung spezifische 
und detaillierte Fragen zur Rechnung 2024 gerne vorgängig per Mail oder telefonisch. 
 
Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Rechnung 2024 zu genehmigen und den 
Ertragsüberschuss von CHF 168'449.27 dem Eigenkapital zuzuführen. 
  

http://www.eptingen.ch/
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Gemeindeinitiative «Für eine faire Beteiligung aller Kantone an der Universität Basel 
(Uni-Finanzierungs-Initiative)»  
  Traktandum Nr. 3 
 

Ausgangslage 
Der 2007 in Kraft getretene «Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Ba-
sel-Stadt über die gemeinsame Trägerschaft der Universität Basel» regelt, dass die bei-
den Basel die Vollkosten für ihre Studierenden finanzieren und sich das sogenannte 
Restdefizit teilen. 2023 schickten die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft je 
2'080 bzw. 2'753 Studierende an die Universität Basel.  
 
Aus dem Ausland stammten 3'382 Studierende und aus den übrigen Kantonen und 
Liechtenstein 4'791 Studierende. Die beiden Basel zahlten im Durchschnitt etwa 70'000 
Franken pro Studierenden, die übrigen Kantone und Liechtenstein rund 15'000 Fran-
ken, das Ausland nichts. Baselland hat seit Inkrafttreten des Universitätsvertrags allein 
für die Deckung des aus den tiefen bzw. fehlenden Beiträgen der anderen Kantone bzw. 
Länder entstehenden Restdefizits über eine Milliarde Franken aufgewendet.  
 
Das Restdefizit wird laufend grösser: 2007 betrug es 136,3 Mio. Franken, für 2024 wur-
den 170 Mio. Franken prognostiziert. Es ist ein grosses Geschenk an die übrigen Kan-
tone und das Ausland – ohne jegliche Gegenleistungen. Nicht einmal einen vollwerti-
gen Sitz im schweizerischen Hochschulrat hat man dem Kanton Basel-Landschaft zuge-
standen – im Gegensatz zu den Nichthochschulkantonen Aargau und Jura. 
 
2008 trat das «Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich» (FiLaG) in Kraft, 
über dessen Art. 15 die übrigen Kantone an der Finanzierung der Universität Basel be-
teiligt werden könnten. Trotz dieser Möglichkeit und obwohl der Regierungsrat eine 
finanzielle Entlastung des Kantons Basel-Landschaft aufgrund der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs (NFA) in Aussicht gestellt hatte, ist dies bis heute nicht geschehen.  
 
Eine nicht-formulierte Gemeindeinitiative des Gemeinderats Rünenberg will dies end-
lich ändern. Sie fordert den Kanton dazu auf, bei der Bundesversammlung baldmög-
lichst einen Antrag gemäss Art. 15 FiLaG einzureichen, um die übrigen Kantone zur Be-
teiligung am Universitätsvertrag zu verpflichten.  
 
Würde die Bundesversammlung einem solchen Antrag stattgeben, müssten die übri-
gen Kantone gemäss Universitätsvertrag die Vollkosten ihrer Studierenden bezahlen 
und sich angemessen am Restdefizit beteiligen. Damit würde der Kanton Basel-Land-
schaft jedes Jahr um rund 60 Millionen Franken entlastet.  
 
In Zeiten von knappen Kantonsfinanzen, welche sich jeweils auch massiv auf die Ge-
meinden auswirken, wäre dies eine höchst willkommene Entlastung. 
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Initiativtext 
Gestützt auf § 49 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung stellen die unterzeich-
nenden Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft folgendes Begehren 
(nichtformulierte Initiative nach § 28 Abs. 3 KV und § 65 Abs. 1 GpR): 
 
«Der Kanton Basel-Landschaft kündigt den Vertrag zwischen den Kantonen 
Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die gemeinsame Trägerschaft der Uni-
versität Basel (SGS 664.1) per Ende 2027». 
 
Der Kanton Basel-Landschaft unternimmt alle ihm möglichen Schritte, um ei-
nen interkantonalen "Univertrag" mit Inkrafttreten ab dem Jahr 2030 schlies-
sen zu können. 
 
"Univertrag" meint vorliegend einen Vertrag über eine gemeinsame Träger-
schaft der Universität Basel aller Kantone mit an der Universität Basel Stu-
dierenden auf der Grundlage des FiLaG (Bundesgesetz über den Finanz- und 
Lastenausgleich, SR 613.2); er beinhaltet die Übernahme der Vollkosten ana-
log § 33 Abs. 2 des bikantonalen Universitätsvertrags, eine angemessene 
Aufteilung des in diesem Vertrag definierten Restdefizits und eine angemes-
sene Mitsprache und Mitwirkung. 
Ab dem Jahr 2030 darf der Kanton Basel-Landschaft bezüglich einer gemein-
samen Trägerschaft der Universität Basel ausschliesslich einem "Univertrag" 
beitreten. 
 
Kommt ein "Univertrag" zustande und tritt später einer der Kantone mit an 
der Universität Basel Studierenden aus diesem Vertrag aus, so tritt der Kan-
ton Basel-Landschaft auf den gleichen Zeitpunkt aus.» 
 
Gesetzliche Bestimmungen 
- Mindestens fünf Einwohnergemeinden können dieses Begehren stellen 

(§ 49 Abs. 1 KV). 
- Es wird durch übereinstimmende Beschlüsse der Gemeindeversammlun-

gen bzw. der Einwohnerräte gefasst (§ 47 Abs. 1 Ziff. 17 bzw. § 115 GemG 
i. V. m. § 81a Abs. 1 GpR). 

- Der Rückzug dieser Initiative gilt als beschlossen, wenn das Begehren von 
so vielen Gemeinden zurückgenommen wird, dass das Quorum von 5 Ge-
meinden nicht mehr erfüllt ist (§ 81c Abs. 3 GpR). 

- Jede Gemeindeversammlung bzw. jeder Einwohnerrat kann dieses Be-
gehren vorbehaltlos zurückziehen (§ 81a Abs. 2 lit. b GpR). 

- Die federführende Gemeinde ist Rünenberg (§ 81a Abs. 2 lit. c GpR).  
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Fazit und Antrag 
Der Gemeinderat befürwortet die Finanzierung der Universität Basel fairer zu gestal-
ten. Mit der Initiative können strukturelle Ungleichgewichte behoben und künftige 
Haushaltsbelastungen reduziert werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, der Gemeindeinitiative 

«Für eine faire Beteiligung aller Kantone an der Universität Basel (Uni-Finanzierungs-

Initiative)» zuzustimmen. 

 

Verschiedenes  
 Traktandum Nr. 4 
 

Der Gemeinderat informiert über aktuelle Themen. 
 
 


